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Anlage  

  

 
 

Preisblatt  
„Entgelt für dezentrale Einspeisung “ 

Das Entgelt für dezentrale Einspeisung basiert auf den Regelungen des § 18 der Stromnetzentgeltver-
ordnung (StromNEV) vom 25.07.2005 und dem Netzentgeltm odernisierungsgesetz (NEMoG) vom 
17.07.2017 in der jeweils geltenden Fassung und ist abhängig von der Spannungsebene der Einspei-
sung in das Netz der Stromnetzg esellschaft Herrenberg mbH & Co. KG . Es setzt sich aus einer Arbeits - 
und bei Anl agen mit Einspeisegan gzähl ung einer Leistungskomponente z usammen.   

Die nachfolgenden Vergütungssätze gelten für das Jahr 2025.  
Sie basieren auf dem Referenzpreisblatt zur Ermittlung vermiedener Netzentgelte gemäß §120 EnWG. 
Bei Änderung der Netzentgelte der Stromnetzgesellschaft He rrenberg mbH & Co. KG wird das Entgelt 
für dezentrale Einspeisung entsprechend angepasst.  
Für ab dem 01.01.2023 neu in Betrieb genommene dezentrale Erzeugungsanlagen werden nach §18 
Abs. 1 StromNEV sowie für volatile Energieträger entsprechend den Vorgaben nach §120 Abs. 3 EnWG 
keine Entgelte für die dezentrale Einspeisung mehr gezahlt.  

 

 
Spannungseb ene der 
Einspeisung in das 
Netz der Stromnetz-
gesel lschaft Herre n-
berg  
 

 
Arbeits - 

ko mponente  
ct. / kWh  

 
Reduktions-
faktor Arbeit 2) 

 
Leistungs - 

kompone nte1) 
EUR / kWa  

 
Reduktionsfa ktor 

Lei stung 2) 

 

 

 

spitz    /    verstetigt  
 

Niederspa nnung  
 

 
0,12 

 
0,565983  

 
60,85 

 
1,000 

 
1,000 

 
Umspannung  
Mittel -/Niederspg.  

 
0,27 

 
---  

 
58,25 

 
---  

 
---  

 
Mittelspa nnung  
 

 
0,26 

 
0,799275 

 
61,47 

 
1,000 

 
0,127176 

 
Umspannung  
Hoch -/Mittelspg.  
 

 
--------------  

 
---  

 
--------------  

 
---  

 
---  

 
Hochspa nnung  
  

 
--------------  

 
---  

 
--------------  

 
---  

 
---  

 alle Preise zzgl. Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe  

 
1) Die Leistungs komponente  wird nur bei dezentralen Einspeisungen mit Einspeise gangzählung ver-

gütet.   
2) Der Reduktionsfaktor wird zur Abrechnung der Leistungskomponente je nach Abrechnungsvari-

ante, verstetigt oder spitz (tatsächliche Leistung zum Jahreshöchstlastzeitpunkt), bei Monatsable-
sung und Monatsgutschrift herangezogen.  


